
 
 
 
   Der Bürgermeister 
 
 

 

58507 Lüdenscheid, Rathausplatz 2 
Telefon (0 23 51) 17-0 
E-Mail post@luedenscheid.de 
Internet www.luedenscheid.de 

Stadtverwaltung   •   58505 Lüdenscheid 

Öffnungszeiten:  
montags        08:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr 
donnerstags  08:30 bis 12:00 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr 
Darüber hinaus können individuelle Termine vereinbart werden! 
 
Kinderbetreuung im Rathaus: 
montags von 9:00 bis 12:30 Uhr 
donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:00 Uhr 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Lüdenscheid (BLZ 458 500 05) 1040 
       IBAN: DE12 4585 0005 0000 0010 40 � BIC: WELADED1LSD 
Volksbank im Märkischen Kreis  (BLZ 447 615 34)  78 11 000 700 
       IBAN: DE20 4476 1534 7811 0007 00 �  BIC: GENODEM1NRD 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA-Lastschriftverfahren: 
DE21ZZZ00000032280 

 
 
Musteranschreiben 
 
 
 
 
 

 
 
Fachdienst Jugendamt 
- Kindertageseinrichtungen 
 
Michael Petras 
Zimmer 402/4. OG 
Telefon 17-24 35 
Telefax 17-17 29 
michael.petras@luedenscheid.de 
 

Az.: 51-13-00-12 
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Elternbeitrag für die Betreuung eines Kindes in ein er städtischen Kindertageseinrich-
tung sowie Essengeld für die gemeinsame Mittagsverp flegung 
Erstattung für Streiktage 
  
 
 
Sehr geehrte  
 
in der Zeit vom 11.05. bis 05.06.2015 wurden die Kindertageseinrichtungen der Stadt Lü-
denscheid bestreikt; der Einrichtungsbetrieb konnte nur teilweise in Form von Notgruppen 
aufrecht erhalten werden.  
 
Ihr Kind konnte die Betreuung in einer der eingerichteten Notgruppen nicht bzw. teilweise 
nicht nutzen. Für die ausgefallenen Betreuungstage haben Sie daher einen Antrag auf Er-
stattung des anteiligen Elternbeitrags und gegebenenfalls des anteiligen Essengeldes ge-
stellt. 
 
Bezüglich des Essengeldes ist die Entscheidung getroffen worden, dass, losgelöst von den 
Vorgaben des § 6 der Benutzungsordnung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Lü-
denscheid vom 17.02.2015, der Lebensmittelanteil an den Portionskosten in Höhe von  
0,88 € für die Streiktage erstattet wird. Die Erstattung ist bereits erfolgt. 
 
Den Elternbeitrag betreffend, bestand in früheren Elternbeitragssatzungen kein Anspruch 
auf eine Erstattung. Dennoch hat sich der Rat der Stadt Lüdenscheid mit der Thematik be-
schäftigt und in diesem Kontext eine Änderung der Elternbeitragssatzung der Stadt Lüden-
scheid zum 08.10.2015 (Inkrafttreten) herbeigeführt. Da zu diesem Zeitpunkt das Ende des 
Arbeitskampfes im Sozial- und Erziehungsdienst  noch nicht beschlossen war (Urabstim-
mung im Sozial- und Erziehungsdienst am 29.10.2015), war bzw. ist die geänderte Satzung 
bereits auf den Streik 2015 anzuwenden ("unechte Rückwirkung").  
 
 
 



 - 2 - 

 
Demnach werden im Falle eines Streiks in städtischen Kindertagesstätten den Beitrags-
pflichtigen ab einer Streikdauer von länger als vier Wochen der Elternbeitrag rückwirkend 
von Amts wegen ab dem ersten Streiktag bis maximal in Höhe des eingesparten Personal-
aufwandes für die Tage erstattet, an denen keine Betreuung wahrgenommen wurde. 
 
Der Streik im Mai/Juni 2015 hat insgesamt 17 Betriebstage angedauert, also keine vier Wo-
chen (= 20 Betriebstage). Somit erfolgt für die Streikperiode 2015 keine Erstattung von El-
ternbeiträgen bzw. Elternbeitragsanteilen. 
Ich bedauere, dass ich Ihnen bezüglich des Elternbeitrags keine günstigere Nachricht zu-
kommen lassen kann. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
 
 
 
Ursula Speckenbach 
 


